
Stadtratssitzung vom 21. März 2024 
Traktandum 6. Thuner Velo-Initiative (Anträge) 
 

 Antragstellerin Antrag Stellungnahme Gemeinderat 

1.  Fraktion Grüne Abstimmungsbotschaft, S. 4 
Einseitige Priorisierung des Veloverkehrs 
Die Umsetzung der Initiative bedeutete eine einseitige Priorisierung des Velover-
kehrs gegenüber dem Fussverkehr, dem öffentlichen Verkehr und dem motorisier-
ten Individualverkehr. Verkehrsplanung ist immer ganzheitlich und über alle Ver-
kehrsteilnehmenden zu betrachten. 

Zustimmung. 
Der Gemeinderat ist mit diesem Änderungsantrag einver-
standen. Eine Priorisierung ist immer einseitig. Insofern ist 
eine «einseitige Priorisierung» redundant. 

2.  Fraktion Grüne Abstimmungsbotschaft, S. 9 
Zu starre Vorgaben: Die fixe Vorgabe der Veloverkehrsführung in der Initiative 
(«Radwege, Velostrassen oder in Ausnahmen […] Radstreifen») macht es unmöglich 
herausfordernd, entlang der heutigen Hauptachsen des Veloverkehrs ein 25 km lan-
ges, durchgehendes Velohauptroutennetz zu realisieren. Die vorhandenen Platz- 
und bestehenden Eigentumsverhältnisse lassen dies nicht zu. Es müssten Massnah-
men auf Strassenachsen umgesetzt werden, die für den Veloverkehr keine grosse 
Bedeutung haben, jedoch die nötigen Platzverhältnisse mitbringen, bloss um die 
Netzlänge von 25 km zu erreichen. 

Zustimmung. 
Mit der Streichung des Wortes «fixe» ist der Gemeinderat 
einverstanden. 
 
Ablehnung. 
Den Ersatz des Wortes «unmöglich» durch «herausfor-
dernd» lehnt der Gemeinderat ab. 
Alternativvorschlag: […] macht es praktisch unmöglich, […] 
Begründung: Total unmöglich ist die Umsetzung nicht, an-
sonsten hätte die Initiative ungültig erklärt werden müs-
sen. Die Aufgabe ist aber nicht nur «herausfordernd», son-
dern beinahe unmöglich. 

3.  Fraktion Grüne Abstimmungsbotschaft, S. 10 
Einseitige Priorisierung: Es könnte in der Umsetzung nicht genügend Rücksicht auf 
die Bedürfnisse aller anderen Verkehrsmittel genommen werden. Die Initiative 
würde den Veloverkehr gegenüber dem Fussverkehr, dem öffentlichen Verkehr und 
dem motorisierten Individualverkehr einseitig priorisieren. Im Mobilitätsreglement 
würde der Veloverkehr gegenüber den anderen Verkehrsmitteln ein Übergewicht 
erhalten. 

Zustimmung. 
Der Gemeinderat ist mit diesem Änderungsantrag einver-
standen. Eine Priorisierung ist immer einseitig. Insofern ist 
eine «einseitige Priorisierung» redundant. 
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